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Letztere Erlaubniß war Urſprünglich von Clemens III durch

Decr. Ongr Indulg CT auth 11 ur den kranken
oder gefangenen Mitgliedern jener Bruderſchaften gegeben, we
darum nachſuchten, durch obiges Deceret aber hat Pius dieſelbe
ausgedehnt ad (COonfratres U Contraternitatisalt Sodalitii ＋.

Die ranken und altersſchwachen Mitglieder einer frommen
Genoſſenſchaft können nicht ur ruderſchaftsabläſſe, ondern alle
läſſe gewinnen, wenn thnen der Beichtvater des Kirchen
beſuche und der anderen Bedingungen, die ſie nicht erfüllen können,
andere fromme (Lke auflegt So hat EeS die Ongr Indulg.
auf die des Biſchofs Mermillod hin Iu oben citirter Antwort
geſtattet.

Die Bruderſchaftsabläſſe önnen alſo die In Gemeinſchaft eben  2  2
den, ſie Mitglieder der Bruderſcha ſind, gewinnen auch ohne
die vorgeſchriebene Kirche beſuchen und ohne 0 des Kirchen⸗
beſuches ein anderes erk erfüllen; die andern allen Gläubigen
bewilligten Abläſſe, für deren Gewinnung Kirchenbeſuch vorgeſchrieben
iſt, önnen die Kranken und Altersſchwachen gewinnen, wenn
Beichtvater commutirt; die geſunden Glieder dagegen nUr, die
Geno  en für ihre Hauskapelle ein 60  W.  ndult hat

ainz Di Hubert.
III (Ungiltigkeit Kaufvertrages wegen

Irrthum betreffend etne weſentliche Eigenſcha des
Kaufsobjectes. Imm V., Aum von ihm en fettes Schwein
3u kaufen. Sie werden Uum den Preis einig, ohne daß einer von
ihnen eine beſondere Kaufbedingung zahlt die Kaufſumme
und läßt das Schwein noch an emſelben Tage ſchlachten. Bei der
Unterſuchung S eiſche nde der Beſchauer, daß das Schwein
„Finnen“ hat, daß nur Speck und Fett Al genießbar Trklärt
werden, übrige aber gemäß polizeilicher Verordnung als der
Geſundheit ſchädlich vernichtet werden muß In olge deſſen ver.
langt K von entweder Zurücknahme der genießbaren Theile ud
Herausgabe der gezahlten Sumnie nebſt Iſa der gehabten Koſten
(für Schlachten, Fleiſchbeſchauen, Arbeit), oder, wenn ihm die ge⸗
ſunden Theile de Schweines überlaſſen will, Schadloshaltung des ge⸗
habten Verluſtes. verweigert beides, indem erklärt, a) 0 habe den
Kauf bedingungslos abgeſchloſſen, olgli ſei zu nichts
verpflichtet; zudem 0  6 10 das Schwein nach dem Kaufe
verſichern können, da ETL das unterlaſſen, habe ſich lbſt den
Schaden zuzuſchreiben.

Wie iſt un dieſem Falle III fOrO (Onseieniae zu entſcheiden?
Wer hat den Schaden tragen 2
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Die Löſung de gegebenen Falles gipfelt Iu der rage: ſt
der Verkauf giltig oder nicht? will ein Schwein Schlachten
kaufen, alſo ein Schlachtobjeet erhandeln, deſſen Fleiſ genießbar
iſt, und will ein olches verkaufen. Beide ſind beim ingehen
des Contractes in dieſem Punkte einig, und keiner ahnt, daß das
Kaufobject für dieſen ve wenigſtens theilweiſe unbrauchbar iſt
Nun ſtellt ich ſpäter durch Unterſuchung von Competenter Seite
heraus, daß das Flei „Finnen“ enthält. Dieſer Umſtand muß
als ein ſubſtantieller Fehler des Objectes angeſehen werden. Dadurch
wird nämlich das Schwein dem größten Theile nach für den Käufer
unbrauchbar, und würde dasſelbe nicht ekauft haben, G0  E

Der Käufer ar bei Schließung deszuvor dieſen Fehler gewußt.
Contractes im Irrthume hinſichtlich einer Eigenſchaft, die als Qus
drücklich intendirt betrachtet werden muß, ſo daß dieſe Eigenſchaft

die Genießbarkeit des Fleiſches nämlich mit zur Ubſtanz
des Kaufobjectes gehört; olglich iſt der Irrthum bezüglich erſelben
gleich einem Eirea substantiam iſt aher der Kaufcontract
als ungiltig zu betrachten. Daraus olg für die Verpflichtung,
auf die Forderung des einzugehen, h entweder die geſunden
Theile des geſchlachteten Thieres zurückzunehmen und dem Käufer
Kaufſumme und gehabte nlbſten zu erſetzen, oder, falls darauf
eingehen will, nach Abſchätzung des geſunden Fleiſches dem den
erlittenen Schaden gut zu machen.

Macht aber die bona 1des des V., da Er den Fehler Nl
kannte, den Vertrag nicht giltig? Nein, der Grund davon iſt, eil
das Kaufobjeet des beſagten ſubſtantiellen ehler wegen größten
Theile nullius valoris iſt, odurch defieiente COhSenSUu parte
emptoris der Contract nichtig iſt Udem ird nach entdecktem Irr
ume der Verkäufer malae Gel und mu folglich, Unrecht
vermeiden, auf die vermeinte Gültigkeit de Kaufes verzichten.

Wa iſt den zwei Gründen zu halten, auf die V eine
Weigerung ſtützt

Ad Dadurch, daß da  8 Schwein bedingungslos verkauft
und 2 CS bedingungslos ühernommen hat, wird erſterer nicht ent
laſtet Denn bei jedem Kaufe wird al ſelbſtverſtändlich angenommen,
daß das Object des Vertrages materia apta ſein müſſe Im bor⸗
liegenden aber iſt die aterie des Contractes notabiliter
mutilis. weil größtentheils nullius ValOris. gleich nun der Kau
bedingungslos geſchloſſen, ſo hat der Käufer doch gerade auf dieſe
Grundbedingung „der Aptitudo des Objectes“ hin ſeinen Conſens
gegeben. olglich iſt der Vertrag nichtig und muß der Verkäufer
ſeinen Mitcontrahenten m jeder ſchadlos halten. Allerdings
4  6 ſich von all' dieſen mißlichen Folgen befreien können, enn
＋ bei Schließung 68 Verkaufes mit ExPressis ſich da
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hin geeinigt 0 daß EL den Gegenſtand verkaufe, wie EU iſt, ohne
für rTgend e  en Schaden, wodurch auch immer verurſacht
werde, ſpäter verantwortlich 3u ſein. Ur leſe Bedingung hätte
der Käufer jegliches Riſico auf ich genommen, aber dadurch
gewiß auch eine Verminderung der Kaufſumme erzielt

—AGd ber hat Ni der Käufer dadurch jeden Anſpruch auf
Schadloshaltung den Verkäufer verloren, daß EL das Schwein
nach dem Ankaufe nicht verſichern ließ? In dieſem Falle würde
einer der Contrahenten Schaden erlitten haben.

Zum Verſichern des Objectes war Käufer nicht verpflichtet.
Denn weder der geſchehene au an und für ich, noch irgend eine
Abet gemachte Clauſel oder Bedingung, noch das Gewohnheitsrecht
haben ihm eine olche Verpflichtung aufgelegt. Folglich verliert
durch dieſe Unterlaſſung ein Recht auf Entſchädigung nicht. Mithin
iſt im Gewiſſen ver  Et, auf das Verlan des ein⸗
zugehen.

Beuren V Sachſen, Preußen) Pfr Dr Adam Wiehe.
XIV (Votum — nubendi. Bertha, welche chon oft gehört

hat von unglücklichen Ehen, von dem Kreuz und den Mutterſorgen
des Eheſtandes, macht, ihnen 3u entgehen und da ſie auch
Neigung zum einſamen Leben hat, das Gelübde, ihr Leben ang
unvermä 3u bleiben. Nach einigen Jahren gewinnt ein wohl
ſituirter Jüngling ihre Liebe und ſie heirathet ihn Da ſtille Glück
der Flitterwochen aQauert aber nicht lange. erheben ſich Mu ihrittere Gewiſſensvorwürfe, daß ſie ihr Gelübde gebrochen und bange
Zweifel quälen ihr Herz über die Erlaubtheit des debitunl Coniugale, 10
ogar über die Giltigkeit ihrer Ehe Timens 24 remens legt ſie
dieſe Fragen und Aengſten ihrem Confeſſarius vor Was hat der
3u antworten

Bezüglich der Giltigkeit der Ehe kann kein vernünftiger Zweifelobwalten. Wir haben 8 hier nur mit inem impedimentum matri-
monii impediens thun, welches die Eingehung 8 ehelichenBundes wohl unerlaubt, aber nicht Ungiltig mach Bertha iſt
giltig verheirathet, hat aber, da ſie ohne Dispens von dem Gelübde
die 96 eingegangen, eine Sünde begangen. Eine Frage
en  8 etre 8 uSUUS matrimonii. AII Berthae 1ceat
Teddere debitum. vel Ctiam betere? Reddere debitum
iſt ihr unzweifelhaft erlaubt; Gury ſagt theol IIIOT 9 II 909
„Quilibet (Onhniux VO:tO Castitatis innodatus. vel affinitate H  Aut
CO0gnatione Spirituali Proprio AEto Wir impeditus 8Sub
gravi CHitum etere prohibetur; Alteri tamen COniugi petenti
reddere poteést. quin Etiam Del 8 ehnetur; altera enim Dars
ure 8u0 privari nequit“.

10*


